
 

1 

LEGAL UPDATE COMPLIANCE / GELDWÄSCHEPRÄVENTION 

Frankfurt/Köln, 11.04.2024 

Neue Vorgaben der Europäischen Union? 

Arne Engels 

Am 16.02.2024 hat die EU die neuen Geldwä-

schepräventionsregelungen als Ergebnis einer 

langwierigen Abstimmung zwischen EU-Parla-

ment, EU-Rat und EU-Kommission vorgestellt. 

Die Verabschiedung in den jeweiligen Gremien 

steht noch aus, dennoch ist bereits jetzt ersicht-

lich, dass es erhebliche Änderungen geben 

wird. Auf einige dieser Änderungen gehen wir 

nachstehend ein. 

Aus Eins mach Drei oder Vier? 

Bislang gab es in der EU die Geldwäsche-

Richtlinie (EU) 2015/8491. Diese soll nun er-

setzt werden durch die neue Geldwäsche-

präventionsrichtlinie, eine Geldwäscheprä-

ventionsverordnung, eine Verordnung über 

eine europäische Geldwäschepräventions-

aufsichtsbehörde und die Neufassung der 

Geldtransferverordnung2. 

Die Hintergründe für die entsprechende Erwei-

terung des Kanons sind vielfältig. Dabei ist in 

Teilen zunächst eine bessere und einheitliche 

Organisation der Behörden Ziel der Vorgaben. 

Dies insbesondere bei der geplanten Geldwä-

schepräventionsverordnung, die eine bessere 

Abstimmung der verschiedenen national zu-

ständigen Stellen (in Deutschland die Financial 

                                                      

1https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02015L0849-
20210630 

Intelligence Unit beim Zoll) ermöglichen soll. 

Dabei soll die Zusammenarbeit und die Daten-

qualität europaweit einheitlich vorgegeben wer-

den. 

Durch die Einführung einer europäischen Auf-

sichtsbehörde, der sogenannten AMLA, die ih-

ren Sitz in Frankfurt am Main erhalten wird, soll 

zudem sichergestellt werden, dass die Aufsicht 

europaweit einheitlich erfolgt. Dabei soll auch in 

Zukunft auf die Besonderheiten der verschiede-

nen Verpflichtetengruppen, insbesondere den 

Finanzunternehmen und den Nicht-Finanzun-

ternehmen (jeweils im weitesten Sinne), weiter 

Rechnung getragen werden.  

Für die Praxis die zunächst wesentlichste Be-

deutung ist von der Geldwäschepräventions-

richtlinie 2024 zu erwarten. Diese wird die bis-

herige Richtlinie vollständig ablösen und erset-

zen und damit insgesamt neue Regelungen vor-

geben. Auf dieser soll auch der Schwerpunkt 

dieser Veröffentlichung liegen. 

Der deutsche Gesetzgeber hat versucht, einige 

der anstehenden Änderungen schon im Zuge 

des Entwurfs des Gesetzes zur Verbesserung 

der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanz-

2https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02015R0847-
20200101 
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kriminalitätsbekämpfungsgesetz - FKBG) auf-

genommen, welches – Stand der Veröffentli-

chung – noch nicht verabschiedet ist.3 

Geldwäschepräventionsrichtlinie 2024 

Änderungen bei den Verpflichteten geplant 

Die für die Praxis wesentlichste Veränderung 

wird es bei den Verpflichteten geben.  

So werden die Güterhändler im Wesentlichen 

nicht mehr Verpflichtete sein. Eine Ausnahme 

gilt nur für Händler von Schmuck sowie Gold- 

und Silberwaren oder Uhren mit einem Wert von 

mehr als 10.000 EUR oder seltenen Metallen 

und Steinen. Neu ist hingegen die Aufnahme 

von Jachten und Flugzeugen (ab 7,5 Mio. EUR) 

und Fahrzeugen (ab 250.000 EUR). Im Gegen-

zug entfällt die Verpflichtung für alle anderen 

Warenhändler, mithin insbesondere Händlern 

des täglichen Bedarfs.  

Des Weiteren werden neu als Verpflichtete ein-

geführt auch die Fußballvereine und Fußbal-

lagenten. 

Auch werden Intermediäre in allen Bereichen 

stärker in die Verpflichtung eingebunden, was 

an vielen Stellen eine Berufung auf den Haupt-

kunden / Hauptvertragspartner erschweren wird 

und zur Beachtung der nun eigenen Pflichten 

führen wird. Hier wird aber auch die nationale 

Umsetzung abzuwarten sein, um die genaue 

Reichweite zu ermitteln. 

Von praktischer Bedeutung wird die Einführung 

der Verpflichteten Eigenschaft für die im Text 

noch als „non-financial mixed activity holding“ 

company bezeichneten Gesellschaften werden. 

Um eine solche soll es sich nach den Definitio-

                                                      

3https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-
verbesserung-der-bek%C3%A4mpfung-von-fi-
nanzkriminalit%C3%A4t-finanzkrimina-

nen immer dann handeln, wenn eine Gesell-

schaft, die keine Finanzholding oder eine ge-

mischte Finanzholding ist, aber auch keine 

Tochtergesellschaft einer anderen Gesellschaft 

ist und deren eigene Beteiligungsgesellschaften 

mindestens eine nach der Richtlinie verpflich-

tete Gesellschaft umfassen, die nicht Kredit- o-

der Finanzunternehmen ist. Für diese Gesell-

schaften werden neue Pflichten auf Gruppen- 

und Gruppenbeteiligungsgesellschaften einge-

führt. 

Änderungen bei Notaren 

Die wichtigste Änderung für Notare ist eine 

praktische: Da Notare keine Mandanten haben, 

sondern nur Urkundsbeteiligte, stellt die neue 

Richtlinie klar, dass im Zweifel alle Beteiligten 

als Vertragspartner anzusehen sind und damit 

die Verpflichtung gegenüber einem jeden be-

steht. Dies war – zumindest in der bisherigen 

deutschen Praxis – so bereits anerkannt und 

verstanden, so dass die neue Formulierung nur 

klarstellend ist. 

Darüber hinaus gilt diese Klarstellung aber auch 

für Anwälte, wenn diese beispielsweise im Rah-

men von Mediationen ein Kataloggeschäft erfül-

len und in diesem Rahmen für beide Seiten tätig 

sind. 

Hier wird abzuwarten sein, ob der deutsche Ge-

setzgeber diese Pflichten weiter konkretisiert 

und auch andere Konstellationen erfassen wird. 

Zu den veränderten Meldepflichten gelten die 

nachstehenden Aussagen zu den Rechtsanwäl-

ten entsprechend. 
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Änderungen bei Rechtsanwälten 

Die Verpflichtungen für die Rechtsanwälte än-

dern sich – wie für alle anderen – nicht in den 

direkten Umständen der Verpflichtung. Viel-

mehr wird es für Rechtsanwälte und Notare we-

sentliche Änderungen bei den Aufgaben der 

Verpflichteten geben. 

Neu geregelt wurden insbesondere die Ver-

pflichtungen zur Abgabe von Verdachtsmeldun-

gen. Diese sind nun mit allen notwendigen Do-

kumenten abzugeben, wenn der Verpflichtete 

weiß, vermutet oder auf Grundlage erheblicher 

Gründe vermutet, dass Mittel oder Aktivitäten, 

unabhängig vom eingesetzten Betrag, aus kri-

minellen Handlungen stammen oder einen Be-

zug zur Terrorismusfinanzierung oder zu terro-

ristischen Aktivitäten haben. 

Anwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-

ter und vergleichbare Berufsgruppen sollen von 

dieser Meldepflicht nicht mehr pauschal ausge-

nommen sein. Vielmehr besteht eine Ausnahme 

nur noch dann, wenn sie die Informationen von 

oder über ihren Mandanten bei der Ermittlung 

der Rechtslage ihres Mandanten oder bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgabe erhalten, diesen 

Mandanten in einem gerichtlichen Verfahren o-

der in Bezug auf ein solches Verfahren zu ver-

teidigen oder zu vertreten, einschließlich der 

Beratung bei der Einleitung oder Vermeidung 

eines solchen Verfahrens, unabhängig davon, 

ob diese Informationen vor, während oder nach 

einem solchen Verfahren erhalten oder einge-

holt wurden. Diese Ausnahme soll nicht greifen, 

wenn der Verpflichtete bei der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung selbst eine aktive 

Rolle einnimmt, die Rechtsberatung zum Zwe-

cke der Geldwäsche, seiner Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung erteilt oder weiß, dass 

der Mandant den Rat zum Zwecke der Geldwä-

sche, seiner Vortaten oder der Terrorismusfi-

nanzierung einholt. Wissen soll sich dabei aus 

den objektiven Umständen ergeben. 

Mit dem letzten Teil wird eine erhebliche Erwei-

terung der Verpflichtungen zur Abgabe von Ver-

dachtsmeldungen erfolgen. Nach den Begleit-

dokumenten soll Wissen immer dann vorliegen, 

wenn eines der bekannten Szenarien der Geld-

wäsche einschlägig sein könnte. Im Zweifel wird 

daher der Dokumentationsaufwand in den be-

troffenen Berufen ansteigen. 

In der Praxis wird zudem die Frage der Bera-

tung zur Vermeidung eines Prozesses einen er-

heblichen Anteil der bisherigen Beratung über-

nehmen, da nur erstere privilegiert ist. 

In den Details wird es daher sehr stark auf die 

Umsetzung des nationalen Gesetzgebers an-

kommen. 

Änderungen bei der Identifizierung 

Bei der Identifizierung wird nun auch die Steu-

ernummer der natürlichen Personen zu erheben 

sein, bei juristischen Personen wird neben der 

Steuernummer auch die LEI bedeutsamer. Auch 

nominelle Anteilseigner sollen in der Identifizie-

rung juristischer Personen stärker als bisher be-

rücksichtigt werden. Des Weiteren werden ge-

sonderte Regelungen für besondere Fälle gere-

gelt, beispielsweise für die Verwendung von vir-

tuellen IBAN. 

Prüfungen von Sanktionen 

Nach den neuen Vorgaben werden auch die EU-

Sanktionen gegen die Vertragspartner und wirt-

schaftlich Berechtigten eine verstärkte Bedeu-

tung erlangen. So wird eine Prüfung der so er-

mittelten Personen und der eingebundenen ju-

ristischen Personen auf EU-Sanktionen ver-

pflichtend. Darüber hinaus sollen auch Sanktio-

nen der UN überprüft werden, wenn eine Um-

setzung in das EU-Recht noch nicht erfolgt ist. 
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Aufgaben der AMLA 

Mit der AMLA wird eine zentrale Aufsichtsbe-

hörde für die Geldwäscheprävention in Europa 

geschaffen werden. Mit ihrem Sitz in Frankfurt 

am Main wird sie europaweit einheitliche Rege-

lungen für die Verpflichteten herausgeben und 

auch für einzelne Verpflichtete diese direkt 

überprüfen. Für andere Verpflichtete oder ihre 

Aufsichtsbehörden wird sie nicht nur Ansprech-

partner, sondern auch koordinierend tätig sein. 

Dies lässt darauf hoffen, dass die Anwendun-

gen der Vorgaben in Europa einheitlich erfolgt 

und Nichtbeachtungen einheitlich bebußt wer-

den. 

Ergebnis 

Die neuen Regelungen zur Geldwäschepräven-

tion werden eine erhebliche Weiterentwicklung 

der bisherigen Regelungen darstellen. Einzelne 

Teilbereiche, aber bei Weitem nicht alle, haben 

wir in diesem Text einmal angesprochen. 

Schon jetzt ist aber davon auszugehen, dass 

die weitere Entwicklung der Geldwäscheprä-

vention in den meisten Unternehmen auch zu 

einer Notwendigkeit der Anpassung der inter-

nen Prozesse führen wird. Durch die zentralere 

Prüfung und Überwachung der Vorgaben steht 

zu erwarten, dass die Nichtbefolgung der Vor-

gaben keinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil 

mehr auslöst. 

Im Detail wird aber der Erfolg oder Misserfolg 

der neuen Regelungen auch noch von der Um-

setzung in nationales Recht abhängen. Hier 

sind – schon wegen der vielen Kompromisse im 

EU-Text und den national unterschiedlichen 

Historien – manche Überraschungen zu erwar-

ten.  

 

Hinweis 

Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetz en. Sprechen 
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und meinen damit ausdrücklich jeden in jeder Geschlechtsidentität.  
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